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Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 3 UVPG

Vorhabenbezogener Bebauungsplan “SO Dammstraße 2”

1 Merkmale des Vorhabens

Kriterien

1.1 Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens und,
soweit relevant, der Abrissarbeiten.

Der vorhabenbezogener Bebauungsplan “SO Dammstraße 2” liegt
innerhalb der Ortslage zwischen Dammstraße und Bruhrainstraße
und umfasst eine Fläche von ca. 3.895 m². Die zulässige Grundflä-
che liegt weit unterhalb der in § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB
genannten Schwelle von 20.000 m².

Mit dem Bebauungsplan beabsichtigt die Stadt Philippsburg durch
eine Erweiterung des bestehenden kleinflächigen Netto-Marken
Discounter zu einem großflächigen Lebensmittelmarkt die lang-
fristige Sicherung der Grundversorgung in Philippsburg. 

Die Vergrößerung des Discounters geht mit einer generellen
Aufwertung und Modernisierung einher. Gleichzeitig soll durch die
großzügigere Gestaltung des Verkaufsraums sowie durch eine
optimierte Warenpräsentation eine Erhöhung der Kundenfreund-
lichkeit des Marktes erzielt werden.

Mit der Erweiterung des Marktes kann der Netto Lebensmittel-
discounter zukunftsfähig aufgestellt und die Grundversorgung vor
allem in Anbetracht des starken Bevölkerungswachstums lang-
fristig gesichert werden.
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1 Merkmale des Vorhabens

Kriterien

1.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelas-
senen Vorhaben und Tätigkeiten.

Negative Umweltauswirkungen oder städtebauliche und versor-
gungsstrukturelle Auswirkungen durch das Zusammenwirken mit
anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und Tätig-
keiten sind nicht zu erwarten.

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche,
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.

Das Plangebiet ist bereits größtenteils versiegelt und bebaut
sowie durch die Nutzung des bestehenden Netto-Marken Discoun-
ters geprägt. Demnach sind keine besonders schützendwerte
Strukturen vorhanden. 

Aufgrund der hohen Versiegelung ist mit keinem naturnahen
Boden auszugehen. Eine Erhöhung der Versiegelung ist durch die
Planung nicht zu erwarten, zumal ausreichend grünordnerische-
Regelungen, wasserdurchlässige Materialien bei Stellplätzen und
Fassadenbegrünung festgesetzt werden. Dadurch wird eine Durch-
grünung des Plangebiets erzielt. Die Entwässerung ist über be-
stehende Leitungen gesichert. 

Innerhalb der Parkplatzfläche befinden sich bereits einige Bäume,
Neupflanzungen sind als standortgerechte, heimische Laub-bäu-
me erster oder zweiter Ordnung mit einem Stammumfang von
mindestens 16 bis 18 cm neu anzupflanzen. Zudem sind die übri-
gen  unbebauten Flächen zu begrünen und mit Gehölzen zu be-
pflanzen. 

Zur Feststellung, ob von der Planung arten- oder naturschutzfach-
lich relevante Tier- oder Pflanzenarten betroffen sind, wurde eine
artenschutzrechtliche Potenzialuntersuchung durchgeführt. Die
Potenzialabschätzung hat keine Betroffenheit für Tier- und Pflan-
zenarten besonderer Planungsrelevanz identifiziert, die der Rege-
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1 Merkmale des Vorhabens

Kriterien

lung über die gesetzlichen Vorgaben hinaus bedürfen würde.

Negative Umweltauswirkungen auf die Nutzung natürlicher Res-
sourcen sind durch die Planung nicht zu erwarten. 

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 Absatz 1 und 8
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Die Verwertung bzw. Entsorgung der Bauabfälle bemisst sich nach
den abfallrechtlichen Bestimmungen. Ansonsten sind soweit
absehbar keine nach Menge und Qualität über das bei derartigen
Bauvorhaben übliche Maß hinaus anfallenden Abfallstoffe zu
erwarten. Bauablauf und Abfallbeseitigung erfolgen im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben.

1.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen. Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Wohn-
gebieten, gewerblich genutzten Flächen sowie Einzelhandels-
Sondergebietsflächen. Für die schutzwürdigen Nutzungen sind
somit die Einwirkungen der Verkaufsflächenerweiterung zu pro-
gnostizieren und zu bewerten. 

Obwohl davon auszugehen ist, dass die geplante Vergrößerung
der Verkaufsfläche nicht mit einer Erhöhung der vom Verbrau-
chermarkt ausgehenden Geräuschemissionen verbunden ist,
zumal die Parkplatzfläche verkleinert wird, ist nach der Bayeri-
schen Parkplatzlärmstudie eine Erhöhung der Emissionen der
Parkplatzflächen anzunehmen, ohne dass tatsächlich ein erhöhtes
Kundenaufkommen eintritt bzw. zusätzlich LKW-Andienungen
stattfinden. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes kann das Vorhaben als geneh-
migungsfähig bewertet werden, sofern Pegelerhöhungen an den
maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft durch die
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1 Merkmale des Vorhabens

Kriterien

Verwendung von lärmarmen Einkaufswagen mit Kunststoffkörben
verhindert werden.

Staubentwicklungen und Lärmbelästigungen durch Baumaschinen
sind temporär während der Bauphase zu erwarten. Vom geplanten
Vorhaben gehen keine Geruchsentwicklungen aus. Es sind keine
erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luft zu
erwarten. 

Während der Bauphase besteht die Gefahr des Schadstoffeintrags
durch umweltgefährdende Bau- und Betriebsstoffe der Bau-
maschinen. Durch ordnungsgemäß gewartete Baumaschinen und
einem sachgemäßen Umgang mit umweltgefährdenden Materia-
lien wird das Risiko des Schadstoffeintrags minimiert. Grundsätz-
lich werden keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schut-
zgut Boden erwartet.

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für
das Vorhaben von Bedeutung sind, einschließlich der
Störfälle, Unfälle und Katastrophen, die wissenschaftli-
chen Erkenntnissen zufolge durch den Klimawandel be-
dingt sind, insbesondere mit Blick auf:

Keine Betroffenheit. 

1.6.1 verwendete Stoffe und Technologien. Keine Betroffenheit.
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1 Merkmale des Vorhabens

Kriterien

1.6.2 die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle im Sinne des §
2 Nummer 7 der Störfall-Verordnung, insbesondere auf-
grund seiner Verwirklichung innerhalb des angemessenen
Sicherheitsabstandes zu Betriebsbereichen im Sinne des §
3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

Keine Betroffenheit.

1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit, z. B. durch Ver-
unreinigung von Wasser oder Luft.

Keine Betroffenheit.
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2 Standort des Vorhabens

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere
hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in
ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.1 Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Flä-
che für Siedlung und Erholung, für land-, forst- und fi-
schereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaft-
liche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Ent-
sorgung (Nutzungskriterien).

Das Plangebiet liegt innerhalb der Ortslage zwischen Damm-
straße und Bruhrainstraße. Es ist überwiegend versiegelt und
bebaut sowie durch die Nutzung des bestehenden Netto-Marken
Discounters geprägt.

Zur Dammstraße hin wird das Plangebiet von mehreren Sträu-
chern eingegrünt. Innerhalb der Parkplatz fläche bestehen meh-
rere Bäume.  Eine Erhöhung der Versiegelung ist durch die Pla-
nung nicht zu erwarten. Durch die grünordnerischen Regelungen
werden ausreichend Grünflächen erreicht und eine Durchgrü-
nung des Plangebiets erzielt.

Das Plangebiet wird im Norden durch die Dammstraße begrenzt.
Im Osten besteht eine Tankstelle sowie eine Autowerkstatt. Im
Süden grenzt ein 8-stöckiges Gebäude sowie im Südwesten eine
weitere Fläche mit einem Supermarkt, einer Bäckerei und einem
Drogeriemarkt.

Das Gebiet weist keine Bedeutung für land-, forst-, und fische-
reiwirtschaftliche Nutzungen auf sowie auch keine Bedeutung
für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen. 

Negative Auswirkungen auf den Verkehr und die Entsorgung sind
durch die Planung nicht zu erwarten. 
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2 Standort des Vorhabens

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere
hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in
ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerations-
fähigkeit der natürlichen Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt, des Gebiets und seines Untergrunds (Quali-
tätskriterien).

Bedingt durch die bereits vorhandene Versiegelung innerhalb des
Plangebiets ist von keinen naturnahen Böden auszugehen. Nega-
tive Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fläche
sind durch die Planung nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Ortslage auf einer bereits als
Lebensmittelmarkt mit dazugehöriger Parkplatzfläche genutzten
Fläche. Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu bestehen-
den Wohngebieten, gewerblich genutzten Flächen sowie Einzel-
handels-Sondergebietsflächen. Negative erhebliche Umweltaus-
wirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten. 

Hinsichtlich der Belange des Artenschutzes und möglicher Aus-
wirkungen wurde eine Potenzialuntersuchung erstellt, die keine
Betroffenheit für Tier- und Pflanzenarten besonderer Planungs-
relevanz identifiziert, die der Regelung über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus bedürfen würde.

Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein Gewässer und kein
Wasserschutzgebiet. Das Plangebiet liegt lediglich innerhalb der
Überflutungsflächen von Extremhochwasser (HQextrem) und in-
nerhalb des geschützten Bereichs bei HQ100. Negative Umweltaus-
wirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten.
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2 Standort des Vorhabens

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere
hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in
ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berück-
sichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des
ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien):

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des
Bundesnaturschutzgesetzes.

Keine Betroffenheit.

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzge-
setzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst.

Keine Betroffenheit.

2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24
des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von
Nummer 2.3.1 erfasst.

Keine Betroffenheit.

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete ge-
mäß den §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes.

Keine Betroffenheit.

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzge-
setzes.

Keine Betroffenheit.

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Al-
leen, nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes.

Keine Betroffenheit.

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesna-
turschutzgesetzes.

Keine Betroffenheit.
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2 Standort des Vorhabens

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere
hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in
ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushalts-
gesetzes, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4
des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Über-
schwemmungsgebiete nach § 76 des Wasserhaushalts-
gesetzes.

Innerhalb des Plangebiets sind keine hochwassergefährdeten
Flächen für HQ10, HQ50 und HQ100 vorhanden. Das Plangebiet befin-
det sich jedoch innerhalb der Überflutungsflächen von Extrem-
hochwasser (HQextrem) und liegt innerhalb des geschützten Be-
reichs bei HQ100.

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen
Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits über-
schritten sind.

Keine Betroffenheit.

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere
Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des
Raumordnungsgesetzes.

Die Stadt Philippsburg wird von der baden-württembergischen
Landesplanung als Unterzentrum eingestuft. Unterzentren sorgen
u.a. für die Deckung des Grundbedarfs ihrer Nahbereiche.  Mit der
Erweiterung des Marktes wird die Grundversorgung vor allem in
Anbetracht des starken Bevölkerungswachstums langfristig gesi-
chert. Die Ziele der Raumordnung werden in allen Bereichen
erfüllt.

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler,
Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die
von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbe-
hörde als archäologisch bedeutende Landschaften einge-
stuft worden sind.

Keine Betroffenheit.
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3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind anhand der unter den Nummern 1 und 2
aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist insbesondere folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:

3.1 der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, insbesonde-
re, welches geographische Gebiet betroffen ist und wie
viele Personen von den Auswirkungen voraussichtlich
betroffen sind.

Durch die Vergrößerung der Verkaufsfläche ist nicht von einer
Erhöhung der vom Vebrauchermarkt ausgehenden Geräuschem-
missionen auszugehen. Ebenso ist mit keinem erhöhten Kunden-
aufkommen zu rechnen, da die Vergrößerung des Discounters mit
einer generellen Aufwertung und Modernisierung einhergeht.

Das Vorhaben wird als genehmigungsfähig bewertet, sofern
Pegelerhöhungen an den maßgeblichen Immissionsorten in der
Nachbarschaft durch die Verwendung von lärmarmen Einkaufs-
wagen mit Kunststoffkörben verhindert werden. 

Es liegt keine Betroffenheit für Tier- und Pflanzenarten besonde-
rer Planungsrelevanz vor, die der Regelung über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus bedürfen würde, und somit keine artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände erwarten lässt, welche dauerhaft
der Realisierung der Planung entgegenstehen.

Aufgrund der bereits vorhandenen starken Versiegelung und
Nutzung innerhalb des Plangebiets sind keine erheblichen Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden erkennbar.
Ebenso sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter
Klima, Luft und Landschaft zu erwarten.

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Aus-
wirkungen.

Mögliche Auswirkungen des Vorhabens sind lokal auf das Plan-
gebiet begrenzt. Mit grenzüberschreitenden Auswirkungen ist
nicht zu rechnen. 
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3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind anhand der unter den Nummern 1 und 2
aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist insbesondere folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:

3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen. Die Auswirkungen auf alle Schutzgüter durch die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden als nicht schwer
und komplex eingestuft bzw. es werden keine zusätzlichen oder
besonders gravierenden Auswirkungen durch das Vorhaben
verursacht. Dies ist insbesondere durch die aktuelle Nutzung der
Fläche, die Vorbelastungen sowie die vorhandene Nutzungen in
der Umgebung bedingt. Es sind keine erheblichen Auswirkungen
im Sinne des UVPG erkennbar. 

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen. Durch geeignete Maßnahmen sind keine negativen Auswirkungen
zu erwarten. 

3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Eintretens sowie der
Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen.

Die Auswirkungen während der Bauphase sind nur temporär. Sie
werden daher für alle Schutzgüter nicht als erheblich eingestuft.
Die errechneten Pegelerhöhungen an den maßgeblichen Im-
missionsorten in der Nachbarschaft werden durch entsprechende
Maßnahmen vermieden, wodurch es zu keinen negativen Aus-
wirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevölkerung insgesamt kommt. 

Neue Bepflanzungen können als potenzielle Lebensräume dienen
und sind als dauerhaft anzunehmen. 

3.6 dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Aus-
wirkungen anderer bestehender oder zugelassener Vorha-
ben.

Keine Relevanz. 
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3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind anhand der unter den Nummern 1 und 2
aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist insbesondere folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:

3.7 der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermin-
dern.

Die Auswirkungen im Hinblick auf den Artenschutz, Verkehr und
Schall werden soweit erforderlich durch Schutzmaßnahmen
gemindert und sind somit vertretbar. Durch die grünordneri-
schen Maßnahmen wird der hohen Versiegelung entgegenge-
wirkt. Die Auswirkungen werden durch Schutzmaßnahmen wirk-
sam gemindert. 


